
Wiesbaümrr Tnglilatts. Verlags - Fernsprecher .Nr. ,2266

U-. 73.
t - - -'- ■-■-i ■ — —

Polizei -Berordnung.
Auf Grund der 88 (>, 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20 . September 1367 ( G .- S . 1529)
Md auf Grund des § 137 des Gesetzes über die
allgemeine LandeSvcrwaltung vom 80 . Juli 1883
Wird unter Zustimmung des Vezirksansschusfes
folgende Polizei -Verordnung erlassen:

Z 1. Selbstfahrer (Automobile ) , welche nicht
auf Schienen laufen , unterliegen den folgenden
Vorschriften , im Uebrigeu den Bestimmungen der
88 3 , 4, 6 bis 14, 20 bis 22 . 26 bis 43 der Wege-
polizeivervrdnung vom 7 . November 1889.

8 2. Jeder Selbstfahrer muß so eingerichtet
fein , daß er sofort zum Halten gebracht werde » kann.

ß 3. Auf der linken Seite jedes Selbstfahrers
muß beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der
Wohnort und der Vor - und Zuname oder die
Firma tzcs Eigeuthümcrs mit deutliche » , unverwisch¬
baren Buchstabe » angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer , welche Eigcn-
shmn der Post - oder der Militärverwaltung sind,
desgleichen Selbstfahrer , welche außerhalb des
Regierungsbezirks wohnenden Personen gehören und
vorübergehend im Negiernngsbczirke benutzt werde ».

84 . Selbstfahrer dürfen an entgegenkommende»
Zug - oder Neilthicre » oder Viehtransporte » nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
nabenden Pferdes vorbeifahren . Die Geschwindig¬
keit eines Selbstfahrers darf beim Ueberholen von
Aug - oder Neitthieren oder Viehtransporte » nicht
größer sein als zum Ueberholen erforderlich ist.

Die Bestimmungen der 88 35 und 96 der Wege-
polizeiverordnung werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug - oder Reitthicrc oder Viehtrans-
vorte angchalten , um Selbstfahrer vorüber zn
lassen , so dürfen letztere nur mit der Geschwindig¬
keit eines Schritt gehenden Pferdes vorbeifahren.

8 . 0 . Selbstfahrer , welche au Zug - oder
Reitthieren oder Vichtrausporten vorbeigefahren
sind , dürfen aus der nach 8 4 zulässlgeu Ge¬
schwindigkeit nur allmählich zu größerer Geschwin¬
digkeit übergehen.

§ 6. Die Geschwindigkeit von Selbstfahrern
.auf öffentlichen Wegen außerhalb der Ortschaft
darf 10 Meter in der Sekunde nur mit polizeilicher
Erlaub,iiß übersteigen.
, 8 7. Selbstfahrer haben , abgesehen vom Ueber-
cholen — vcrgl . §§ 40 , Abs . 2, 41 der Wegepolizei-
verordnuug — Signale zu geben , wenn sie von
anderen Fuhrwerken , Reiter » , Viehtransporten oder
Fußgängen, , an denen sie vorbeifahren wollen,
nicht bemerkt werden.

Jedes unnöthige oder zn laute Abgeben von
Signalen ist verboten.

8 8 . Der Führer eines Selbstfahrers darf
sich von dem letzteren nicht entfernen , ohne da¬
für gesorgt zu haben , daß der Selbstfahrer sich
nicht von selbst in Bewegung setzen kann.
. . Die Bestimmung des 8 20 Satz 3 der Wege¬
ipolizeiverordnung wird hierdurch nicht berührt.

8 9. Beschränkungen in der Benutzung öffent¬
licher Wege , welche nicht für die sonstigen Fuhr¬
werke gelten , dürfen für Selbstfahrer nur mit Zn-
stimmung des Regierungs - Präsidenten anqeordnet
werden.

8 10 . Zuwiderhandlungen gegen die Be¬
stimmungen der 88 2 bis 3 werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Mk ., im Unveimögensfalle mit ent¬
sprechender Hast bestraft.

8 11 . Diese Verordnung tritt mit dem
16. Februar 1900 in Kraft.

■ Mit diesem Zeitpunkt wird der 8 19 der
Polizei -Verordnung , betreffend das Radfahren , vom
11. Februar 1896 aufgehoben.
Der Kgl . Negierungs -Präsident . In Vertr . : Bake.

Auszug
ÜÜS der Wegepolizeiverordnung vom 7. Nov . 1899 re.

8 30 . Innerhalb der Ortschaften darf nicht
schneller als >nit der Geschwindigkeit eines kurz-
trabendc » Pferdes gesahren oder geritten werden.

Beladene Lastwagen dürfen innerhalb der
Ortschaften nicht schneller als im Schritt fahren.

8 36 . In oder ans Höfen oder Häuser » , in
engen Orisstraßen , bergabwärts auf steilen OrtS-
ftraßc », beim Zusammensein vieler Menschen , bei
sonstiger Verengung der Durchfahrt , bei Begeg¬
nungen mit öffentlichen Aufzügen , Leichenzüge »,
geschlossen marschirendcn Trnppeixibtdeilungen oder
Dampfwalzen , darf nicht schneller al « mit der Ge¬
schwindigkeit eines Schritt gehenden Pferdes gefahren
sder geritten lvcrden . Erforderlichen Falles muß
gehalten werden.
t  8 37 . Eine von der Polizeibehörde laut An¬
schlag borgeschriebene Geschwindigkeit darf nicht
überschritten werden.

Ebenso ist derartigen Weisungen von Polizei-
bcamten auch beim Fehlen eines Anschlages Folge
zu leisten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
offenltiche, , Keiiiiluiß gebracht . *
.Der Poiizei -Präfident . In Vertr . : Falekt.

Bekanutmachnng.
'» Hm auch de» in der Woche den Tag über
durch ihrc BernfSgeschäfke in Anspruch genomnicneu
Personen Gelegenheit zur nsiindlichen Verhandlung
mit den Beainten der KönialichenGcwerbe -Jnspcctioii
Ul . geben, finden für die Königliche Gcwcrbe-
B »!pectioli zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunde, , a,n i , ,„ d 2, Sonntag jeden Mounts,
Vormittags von 11 '/ , bis Mittags 1 ' / , Ubr und
°m Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Mckimiitags von 5 ' / , bis 7 ' /» Uhr in deren Gc-
fchaftslokal , Dotzbeimerstraße 5 , hier statt . *

„ r Polizei -Präsident . « '♦ Priuz V. RäiiVpr.

Dienstag, den 18. Iuui . 1901.
Bekanntmachung.

Auszug aus der Stratzrnpolizei - Berord-
nuug für die Stadt Wiesbaden Vom

fL . September 1900.
8 2. Ziffer 2.

Das Anbieten oder Anprciscn von Verkaufs-
gegenständen durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schellen ? , Hornblascns , PfeifenS)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaarcn , Obst , Eßwaaren,Getränken,Cigarren,
Ansichtspostkartell und derartigen Verkaufsgegen-
ständen ans öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Dircction genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentliche » Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken ( soweit dieselben nicht der Land-
straßenpolizei oder dem Feldschntze unterstehen)
und Durchgänge , sowie solche ini Privaleigcnthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindet , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häujer belegenc»
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hingewiefen und bemerkt , daß hiernach
auch das Feilbieten , bezw . der Verkauf bo»
„Fruchteis und Backwaaren " auf öffentlichen
Straße » , außer auf festen von hier aus genehmigten
Standplätzen , untersagt ist. *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Raiibor.

Bekanntmachung.
Von beachtenswerther Seite ist darauf hin-

gewiesen worbe » , daß die aus den Straßen rc.
feilgchaltenen Mineralwässer , wie Selterser , Soda¬
wasser u . a . mehr , an die Abnehmer eiskalt ver¬
abfolgt werde » , und daß der Genuß so kalten
WafferS , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdauungsstörungen von längerer Dauer nach
sich ziehe , in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördert.
Auf Veranlassung des Herrn Ministers der geist¬
lichen , Unterrichts - und Medicinatangelegenheiten
werden die Verkäufer bau Mineralwässern im
Ansschank angewiesen werden , das Getränk ferner¬
hin nur in einem der Trinkwaffertemperatur ent¬
sprechenden Wärmegrade von 10 " C. abzugeben.

Es wird das Publikum daher vor dem Genuß
eiskalter Getränke überhaupt , insbesondere aber
solcher Mineralwässer gewarnt . *

Wiesbaden » den 1. Juni 1961.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Melde¬

wesen vom 17 . Febnmr 1800.
8 6 . Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende rc.),
welche in Privathänscrn für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers an - bezw . abzumelden.

Gast - und Herbergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormitlags alle ivährend des vorher-
gegangenen Tages oder während der Nacht an-
gekommenen beziv . abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Nevicrs an - bezw . abzumelde ».

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten muffen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburlr-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Hcrbergswirthe sind verpstichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald »ach seiner
Ankunft zur Eintragung vorznlcgen und ans die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
zn achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntniß gebracht . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Aatibor.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf hingewiefen , daß sie bezüglich der Ausstellung
und Verwendung von AcetylcngaSapparaleu von
den Lieferanten Gewahr für die richtige Aus¬
führung und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen »liissen . *

Wiesbaden , den 24. Mai 1801.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor.

Bekanntmachung.
Gefunden : 1 Portemonnaie mit Inhalt,

1 grünseidkner Sonnenschirm , 1 grauer Fedeiboa
und 1 Kopftuch , 1 Damenjacke , 1 Taschenmesser,
ei» Stück schwarz -, weiß - it . gclb carrirterBIonsen-
stoff , 1 silberne Damenuhr mit Goldrand , 1 seid.
Kopftuch , 1 Stahlkneiscr (concap ), 1 Drückkarrcn,
1 schwarzscidener Daimnschinn , 1 Häkelarbeit,
1 weißkeiuenes Säckchen mit Daineuportenionnaie,
1 Kindcrhöschen und 2 Hemdchen . 1 schwarzscidener
Damenregenschirni , 1 goldener Gürtel , 1 leinenes
Taschentuch mit gesticktem Rand , 1 leinenes Tuch
mit Maschinenstickerci , 1 Nickelkiciscr sbiconvex ).
l goldener Ketteninanscheltenlnopi , l Packet mit
schwarzem Atta « und Svitze , 1 Nicketlneiicr mit
getoölbte » Gläsern , 1 silberne Broch : (Filigran¬
arbeit ) . *

Angclanfen : 2 Foxterriers.
Wiesbaden , den 16 . Juni 1901.

Der Polizei -Präsident ., tk . Prinz v . Natibor.

Ortsstatut,
betreffend bi « gewerbliche Fürtbildungs-

schnle in Wiesbaden.
Ans Grund der 88 120 , 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung de» Gesetzes , betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 261 und folgende ) wird nach Anhörung bc-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter und unter
Zustimmung der Stadtverordneten -Versammlung
für den Gemeindebezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt 8 1.

Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig anf-
haltenden gewerblichen Arbeiter (Gesellen , Gehütfen,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ), mit Ansnahnic der
Lehrlinge und Gehülfen in Handelsgeschäften , sind
verpflichtet , bis znm End - des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie das 17 . Lebensjahr vollenden , die
hierjelbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunde » zu besuchen und an dem Unterrichte
Theil zu nehmen.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fern gleiten bc-
sitzen. deren Aneignung das Lehrziel der Anstalt
bildet

8 3.
Gewerbliche Arbeiter , welche das fortbildungs-

schnlpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemeindebczirke nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , können , wenn der Platz anSrcicht , auf ihren
Wunsch zur Theilnahme am Unterricht zugelassen
werden . Der Schulvorstand ( Kuratorium ) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches

der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort-
bitdiingsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zn
den für sie bestiminlcii Unterrichtsstunden rechtzeiiig
einfinden und dürfen sie ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
iticht ganz oder znm Theil versämneit.

2) Sie müssen die ihnen als nöthig bezcichncten
Lernmittel in den Unterricht mitbringcn.

3) Sie haben die Bestimmungen des für die
Fortbildungsschule erlassenen Schülreglementr zu
befolgend

4) ÄMnüsscn in Ne Schule sauber gewaschen
und in reiirmher Kleidung konnnen.

0) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schttlutensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich ans dem Wege zur Sehnte
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmens zn
enthalten.

Zuwiderhandlungen Iverden » ach 8 100 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
von , 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt Seite 297)
mit Geldstrafe bis zn 20 Mark oder im Unver-
mögenssallc mit Haft bis zu drei Tagen beüraft,
sofern nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 0.
Eltern und Vormünder dürfen ihre z» u>

Besitche derFortbildiiiigeschnlc verpflichtete » Söhne
oder Mündel nicht davon abhalten . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu crsordcriiche Zeit z»
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe -Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Bestimnningcn
(8 1) schulpflichtigen , gewerbliche » Arbeiter spälesicns
am 6. Tage , nachdem sie ihn nugknontincn haben,
zunl Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat anzumeldcn und spätestens am 3 . Tage,
nachdem sie ihn ans der Arbeit entlassen haben , bei
dem Magistrat wieder abzumelden . Sie haben die
zum Besuche der Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sie recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und uni-
geklcidet im Unterricht erscheinen kötincii.

8 7.
Die Gewerbe -Unternehmer haben einem von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterricht » gehindert
gewesen ist, bei bem nächsten Besuche der Fort¬
bildungsschule hierüber eine Bescheinigiiiig mit-
zngeben . Wenn sic wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringende » Gründe » voni Bcsiicbe de?
Unterrichts für ciujelne Stunden oder für längere
Zeit entbuubeu werde , so haben sie die » bei dem Leiter
der Schule so zeitig zn beantragen , daß dieser
nöthigensalls die Entscheidung des Schulvorstandc»
einhol -u kann.

8 3.
Eltern und Vormünder , di « dem 8 0 entgcgen-

handkln , und Arbeitgeber , ivclche die im § 6 vor«
geschriebenen An - und Abmeldimge » übcrhaiipt
nicht , oder nicht rechtzeitig mache » , oder die von
iiiiicn beschäftigten , schulpflichtigen Lehrlinge , Ge¬
sellen, Gebülieg und Fabrikarbeiter ohne Erlanbmß

rus irgend einem Grunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder zum Theil zu versäumen , oder ihnen
die im 87 vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht
mitgebcn , wenn der Schulpflichtige krankheits¬
halber die Schule versäiiint hat , werden nach
8 100 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes betr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bis zil 20 Mark oder
im llnvermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen
bestraft . Der Magistrat , v . Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirks -Ausschusses
zu Wiesbaden vom 8. Februar 1897 J .-No . B.
A . 358.

Vorstehender Ortsstatut wird hiermit in Er«
innerung gebracht . — Amneldungen sind auf dem
RathhanS , Zimmer No . 14, zu bewirke » . *

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Behufs Ausführung von Canalisationsarbeiten

tvird auf der Strecke zwischen der Straße „ Schöne
'Aussicht " und dem Restaurant „Rheinböhe " die
Wiesbadener Allee am Dienstag , Sen 18 . d . M . ,
von Abends 11 Uhr an und am Mittwoch , den
19 . d . M . , für den Fndrverkchr theilweiie gesperrt,

Fuhrwerke , welche die Baustelle passire », haben
dcn an sie ergehenden Weisungen unweigerlich
Folge zu leisten . ^

Biebrich , den 13 . Juni 1901.
Die Polizei -Verwaltnug . In Vertr . : Wolff.

Wird diesseits veröffentlicht.
Wiesbaden , 14. Juni 190l.

_ Der Magist rat.

Bekanutmachnng,
betr . An - und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht , daß gemäß 8 52 dcS GewerbesteuergcsetzcS
bom 24 . Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung dcS Herrn Finanzministers vom
4 . November 1895 , Abschnitt VI . Artikel 25 . ein
Jeder , welcher hier de » Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dein Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Natbhaus , Zimmer No . 5 , münd¬
lich während der üblichen PormittagS -Dienststlni-
dcu zn Protokoll gegeben werden.

Tic Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a ) das Gewerbe einer Anderen übernimmt

und fortsetzt,
t>) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmcl-
dnug eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
vorgeschriebcucn Frist nicht erfüllt , verfällt nach
8 70 des Gewerbestencrgesetzes i» eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zn entrichten;

Das Llnfhörcn eines steuerpflichtigen Ge-
Iverber ist dagegen nach 8 10, Absatz 2 des ' Gesetze»
vom 14 . Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung zuständigen Sten -rausschüsse der
Gewerbcstenerklasscn 1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abziunelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt , aber nicht
rechtzeitig abgemcldet , so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gelverbesteuergesetzes fortzuentrichten . *

Der Magistrat . — Steuerverwaltung.Heß.
Beknrmtnrachnng.

Die .Heberolle über die von den Unternehmern
land - und forstwirthschaftlicher Betriebe im Stadt¬
kreise Wiesbaden zu zahscnden Beiträge ztt den
Arrsgabeu der hes ?ctt - « afla,rischerr lauv-
wirthfchastliclsr » Verttfsgettoffenschaft für
das Jahr 1900 wird vom 18 . Juni l . I . ab
zwei Wochen lang bei der Sladthanptkaffe während
der Vorinittagsdienststunden für die Betheiligten
zur Einsichtnahme offcngelegt.

Gleichzeitig wird mit der Einziehung der Bei¬
träge vorgcgangcn werden.

Die Uebersicht über die Vertheilung des Um¬
lagebetrags ist der Heberolle beigefügt und kan»
ebenfalls cingeseben werde ». Im Uebrigen wird
ans die Bestimmungen der 88 HO und 111 deS
UnsallversichernngSgesetzcs für Land - und Forst»
wirthsämft vom 30 . Juni 1900 hingewiesen . *

Wiesbaden , den 13 . Juni 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Hetz-

Bekanntmachung.
Von dem Weg - zwischen der 3. und 4 . Gewann

„Am Totenhos " soll der auf dem Plane rolh ein-
gezcichneke Theil von a nach b eingczogen werden.

Dies wird geuiäß 8 57 des ZuständigkcitS-
gcsctze« vom 1. August 1883 mit dem Anfügcn zur
öffentlichen Kenntniß gebracht , daß Einwendungen
gegen die Einziehiulg iiucerhalb einer mit dem
20 . dS. Mts . lefliiuieitbcn Frist von 4 Wochen»
bei Vermeidung des Ausschlusses , schristtich hier
ciuzurcichen oder znm Protokoll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt in deicVormittagSdienst-
silinden ini Nachhause auf Zimmer 51 zur Ein¬
sicht aus . *

Wlesbadcn , den 13 . Juni 1901.
. Der Oderburaermelstcr . . In Vertr . : vörntke .
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1 Krnchl,stärkt.

üiiedr.
Preis.

A A A
Hafer . . . . . p . 100 K.
Stroh „ 100 .

17— 16 40
7— 640

Heu . . . . . . . „ 100 „ 10 20 8 50
II. Siehurarkk.

Ochsen: I. Qualität . J). 50 ff. 70— 66—
II. ,50 „ 62— 60—

Kühe: 1. Qualität . p. 50 „ 50— 48—
11. .. . „ 50 „ 45 40—

Schweine. 1 16 104
Kälber . . „ " 160 1 10
Hammel . . „ . 140 122

III. Fictilafien.
Butter. p. ff. 250 240
Eier . . . . . . p. 25 St. 175 125
Handkäsc . . . . .. 100.. 8_ 7—
Fabrikkase. . 100 „ 650 3—
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. 6 50 6—
Kartoffeln . p. K. 8 — 7
Zwiebeln. 16 _ 14
Zwiebeln. p. 50 ff. 550 5
Blumenkohl . . p. St. 50 —25
Kopffalnt „ „ - 6 1— 3

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
_ _ _ vom9. bis einschl. !5. Juni.

Wiesbaden , den 1b. Juni 1901.

Bekanntmachnng.
Der Fliichtlinjenplan für zwei BerbindungS-

straßenz>vischcn Dotzheimerstraße und Bertram¬
straße, sowie die Abänderung der verlängerte»
Bertramstraße ist durch Magistrats-Beschluß vom
b. Juni er. endgültig festgesetzt worden und wird
vom 1b. Juni er. ab weitere8 Tage im Rathhaus,
1. Obergeschoß, Zimmer No. 88», während der
Dienststnnden zn Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Wiesbadeu , den 12. Juni 1901.
Der Magistrat. In V-rtr.: Frobcnius.

Bekanntmachung.
Die am 12. ds . Mts « bei der Hammermühle

Itattgefnndene GraSversteigernng ist genehmigt
worden und wird das Gras den Steigerern zur
Einerntung hiermit überwiesen.

Die Steigpreise müssen innerhalb drei Tagen
an die Stadthauptkasse gezahlt werden. ^

Witsvadcu , den 14. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachnng.
Die nni 13. Juni er. in den Districten

Kalteberg, Alterwciher, Leichtwcishöhle, Münzberg-
stollcu, Hellkniid, Aüamrthal, Stockivicse, sowie vor
dem neuen Friedhofe und längs der Platterchausscc
abgehaltene Grasllerstcigcruiig ist genehmigt worden
und wird das Gras zur Einerntiing hiermit über¬wiesen.

Die Stcigpreise müssen innerhalb drei Tagen
an dre Stadthauptkasse bezahlt werde». *

Wiesbadeu, den 14. Jnni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
, Die am 13. ds. Mts . staitgehabte Ver¬

steigerung der GraSnntzung von den Gräberfeldern
des neuen Friedhofes ist genehmigt worden.

Die Stcigpreise müssen innerhalb drei Tagen
die Stadthnuptkafse entrichtet werden. *
Wiesbaden, den 14. Juni 1901.

Der Magistrat. In Vertr.: Körrrer.

Bekanntmachnng.
Dle Betheiligteii tverdcn davon in Kenutniß

gesetzt, dag während der SommermonateApril bis
ktnschl. September der Frnchlinarkt um 0 Uhr
Morgens beginnt. Städt . Aceise-Amt . *

Verdingung.
. Die Aussührung folgender Arbeiten:

«) Maler- bezw. Anstreicher-Renovi rungsarbeiten
des Vorderhauses im König!.Theater(Zuschaiier-raum), Loos 1.

b) Anstreicher-Reiroviriingsarbeiten des Bühnen-
Hauses im König!. Theater, Loos II,

soll im Wege der öffentlichen Aurschreibung ver¬
dungen werden.
. . .Erding,MgSunterlagenkönnenVormiltagsvon
9 bis 12 Uhr gegen Zahlung von je b0 Pf. für
Lov, I U»dZI auf Zimmer No. 41 des neuen
Naihhauses bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
Ü'& m, to e, +iz ‘ ***" **•*
hierher cinziireichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt- unter
Einhaltung der oLigtst Loosrcihenfolgc— in Gegen¬
wart der fttoa ekschrlnenden Anbieter.ßttschlagsfristr vier Wochen.tteSbaden, den 14. Juni 1901.

Stadtbauamt, Abiheilniig für Hochbau.
Der Stadtbanmeister:

Genzmrr , Königl. Baurath.

Staats -Gemeindesteuer.
Die Ausgabe der Steucrzettel für das Ncch-

iiiiligswhr 1901 hat begonnen. Die Erhebung der
Steuern und sonstigen Abgaben ersolat vomö.Juni
ab straßenweise nach dem auf dem Steuerzettel an-
gegebcii-ii Hebeplan. Die Hebetage sind nach den
stlnf»ngs buchsia den der Gtraßeu (die ans
dem Steuerzettel angegebene Wohnung ist für das
laufende Rechnungsjahr maßgebend) wie folgtfestgesetzt:

UM am 17. und 18. Juni,
dl am 19. Juni,

OPQ am 20. und 21. Juni,
Ir am 22. in,d 24. Juni,

8TUV am 25.,26. und 27. Juni.
WTZ und außerhalb des Stadtbcungs

an, 28. und 29. Jmii.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler,

da fl sie die sesigefetztcn Hebetagr benutze»,
u«r dann ist rasche Beförderung möglich.

Die Betröge, besonders die Ps -nuige,
sind gen.,n abznzäylen, damit Wechseln an
der Kaste vermieden wird. *

Wiesbaden , den1. Jn „i 1201.
Städtische Steuer-Kasse.

Nothbans. Erdgeschoß. Zimmer No. 17.

Gurken ' . . r J.
Spargel . . . .
Grüne Bohnen .
Grüne Erbse» . ;
Wirsing . . . .
Nothkrant . . .
Gelbe Rüben . .
Neue gelbe Rüben
Kohlrabi, obererd.
Kohlrabi. . . .
Grün-Kohl . . .
Römisch-Kohl . .
Petersilien . . .
Borre.
Sellerie . . . .
Kirschen. . . .
Erdbeeren . . .
Stachelbeeren. .
Trauben . . . .
Aepsel . . . .
Birnen . . . .
Kastanien . . .

Höchst.Preis.
Niedr.
PrciS. P eis. «itdr.

Preis.
. T4 p . St.

A §
35 A 15 Eine Gans.

AI ^ A A

. . . p. K. — 90 —40 Eine Ente. 3 80 8160 —80 Eine Taube. 70 50
. r- 1? t, „ —40 - 38 Ei» Hahn . . . 2 50 150
• • • « « — 32 —30 Ein Hnhil. 250 180— — — — Ein Hase . —
• • • UH — — —— Aal . p. K. 320 2
. . . „ „ —50 —45 Hecht. 260 160
> - - « » —38 — 36 Backfisch- . " ’ 70 50

_ _ — IV. Krod und Mehr.
. . . „ „ —30

1
24 Schwarzbrod: Langbrodp. 0,- K. — 15 — 13

. . p. « t.
1

_ L.
N»ii§brod " 0,s ff.

— 52
14

— 43
13

. . „ „ -- — — — L. —46 —45—70 — 40 Weißbrod: a. 1 Wasserweck. . — 3 — 3

. . . „ „ 2 — 120 b. 1 Milchbrödcheii. — 3 — 3
' - ' „ ,, —50 — 40 Weizenmehl: No. 0 . p. 100 ff. 32— 29 50
. . . „ „ —— — — .. 1 . „ 100  „ 28— 27 50

120 —50 II . „ 100 „ 26 50 25 50
. . . „ „ — — —— Noggenmehl: No. 0 . p. 100 „ 25 50 24 75
- - - » » —— —— „ I . .. 100 .. 28 50 22—

V. Kleisch.
Ochseiifleisch: von der Keulep. K.

Bnuchfleisch. „ „
Kuh- oder Rindfleisch. . „ „
Schweinefleisch. ..
Kalbfleisch. II
Hammelfleisch. .
hSSS : : : : : :
Solberflcisch. " "
Schinken. „ „ ,
Speck(geräuchert)
Schweineschmalz. . . . .. ..
Nieren fett . .
Schwartenmageu frisch. . „ „

„ geräuchert,, „
Bratwurst.
Fleischwnrst. „
Leber-n. Blutwurst: frisch „ „

geräuchert„

Höchst.
Pect».
■¥ A52

36
36
50
60
40

Städt . Attise-Slmt.

Wrtt.
Preis.

44
32
40
40
20

60
40
84
80
40
80
60
80
60
40

Bekanntmachung.
Die Lieferung der Armrnsärge für die Zeit

vom 1. Juli 1901 bi« 31. März 1904 soll rin
Submissiourwege vergeben werden.

Licscrnnaslustige werden ausgcsordert, ihre
Offerten»nt der Anischrift„AngeboteansLieiermn
der Annensärge" b,S Samstag , den 22. Juni
1901, Vormittags 10 Uhr, im Ralhhanse,
Zimmer No. 12, cinzureichcn, wo dieseibcn alsdann
in Gegenwart etwa erschienener Submittente:
eröffnet werden.

Die Licferungsbedingimgen liegen daselbst von
heute ab zur Einsicht offen.

Wiesbadeu , den5. Jnni 190l.
Der Magistrat. — Armenverwallling.

Mangold.
Bekanntmachung,

oetr. städtisches Elcktricitätswerk.
Hierdurch dinge ich zur öffentliche» Kemilniß,

daß die Berechtigung zur 'Ausfuhr »,16
elektrischer HansinstaUationcu im Anschluß an
das städtische Elektrizitätswerk auch noch der Firma

G. Auer, hier,
ertheilt worden ist, sodaßz. Zt. die uachstcheiidc»
Firmen diese Berechtigung besitzen:

1. G. Ai,er.
2. Ballgesellschaft für elektrische Anlagen,
8. E -A.-G. vorm. E. Büchner.
4. F. Dofflei»,
5. Nicol. Kölsch,
6. E.-A.-G. vorm. W. Lahmehcru. Co.,
7. C. Rommershauscu,
8. A. Schacsser und
9. E.-N.-G. vorm. Schlickert». Cie., hier.

Wiesbaden, den 14. Juni 1901. *
Der Director

der städt. Wasser-, Gas- und Elektricitäiswerke.
In Vertr.: Schwegler.

Fenerwehr -Dienstpflicht
für das Jahr 1901.

Die Polizei-Verordnung für de»
Stadtkreis Wiesbaden, betreffend das
Feuerlöschwesen, von, 10. September
1893 bestimmt in:

8 3. Verpflichtet zni» Eintritt in
die Feuerwehr sind alle inännlichcn
Einwohner der Stadt, welchen nach
8 6 der Städtcordniing das Bürger¬
recht zusteht. Die Dienstpflicht

beginnt mit de», 1. Januar des dem znriick-
gtleglcn 25. Lebensjahr folgenden Jahres ; bei
neu Zugezogencn jedoch erst mit 1. Januar nach
Erlang,,,ig des Bürgerrechis. Die Dienstpflicht
erlischt am 31. Dezember desjenigen Jahres,
in welchen, das 35. Lebensjahr zurückgelegiwurde.

8 4. Befreit vom Feuerwehrdienst sind
1. Reichs- und Staatsbeamte, sowie auch Hof- und
Gemcindebeamte, Beamte des Commniialvcrbandez
und Militärpersonei,, auch wenn sie zur Disposition
gestellt oder in Ruhestand versetzt sind. 2. Die
Geistlichen, Lehrer, Aerzie und Apotheker.
3. Körperlich Untaugliche, welche auf Derlangen
des Branddirectors von einem durch ihn bestimmten
Arzte (Herr Dr. med. Friedrich Cuntz, Kleine
Burgstraße9) ein ärztliches Zeugniß vorznlegen
haben. Uebcr sonstige Befreiungen entscheidet die
Feuerwehr-Deputation.

8 5. Zum Eintritt in die Feuerwehr ver¬
pflichtete Personell können diese Verpflichtung durch
ei» jährlich an die Stadtkasse im Voraus zu
zahlender Loskaufgeld ablösen. Das Los-
kgufgeld beträgt, wenn der Pflichtige zur Staats-
einkommrnstener mit einem Steuersätze

bis zu 9 Mk. einschl. veranlagt ist— 6 Mk.
» » 26» , , » = 8 .,
» * » » * » — 0̂ ,
» . 1̂ 6 , . . . = 15 .

, » « , » » — 20 „
bei einem höheren«Steuersätze — 2v „

Alle zum 1. Januar jeden Jahres dienst¬
pflichtig gewordenen Einwohner haben sich nach
der im amtlichen Organ de» Magistrats der Stadt
Wiesbaden ersolgenden öffentlichen Aufforderung
des Branddirectors zum Dienste persönlich zumelden.

Hiernach werden alle uiäuiilichcu Einwohner
der Stadt Wiesbaden, welche in den Jahren 1666
bis 1875 geboren sind, das Bürgerrecht besitzen
und mindestens6 Mark Staatssteuer entrichten,
sofern fl« sich nicht schon zur Feuerwehr
angenieldet haben, aufgefordcrt, sich auf dem
Feuerwehrbüreau, Zimnier Bo. 18, Erdgeschoß,
Marktstraße No. 8, in, Laufe des Monats
Jnni , an den Werktagen von 8'/-—127- Uhr
Vormittags anzumeldcn.

Ein Aerzeichniß der hiernach Fcucrwchr-
pflichtigen liegt in genanntem Büreau zur Einsicht
offen.

Säumige werden »ach 8 29 der Polizei-
Verordnung vom 10. September 1893 mit Geld¬
strafe von1—30 Mark belegt. *

Wiesbaden, im Juni 1901.
_ Der Branddirektor. Scheurer.

Versteigerung von
Domänen- Grundstücken.

Mittwoch, den 19. d. Mts ., Vormittags
>0 Uhr, werde» in der unterenReftanrations-
Halle der Brauerei „ Zum Tanuns " in
Bievrich die nachbezeichncten, in der Gemarkung
Biebrich belegencn Domäncn-Grnudsiücke öffentlichversteigert, und zwar:
Lagcrb. No. 1190»» bis 1194»» — 5 Ackcrparzellen

Im Districte Kleinbode», 1. Gew., zns.
92a 84 qm groß;

„ „ 1814 bis 1818= 5 desgl. im Distrikte
Untersalz, 8. Gew., zus. 44a 93 qmgroß. F254

Wiesbaden , den 14. Juni 1801.
Königliches Domänen-SIentantt

JerlrausstsUrir f . MostwLrth ; erchctt
des Postaints Wiesbaden(Freiinarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zn Post-Packeb
Adrc„en, Post-Aufträgen?c.l : beiF.Alexi, Michels^
bcrgv; I Beer, Wwe.. Äüsbergstr. 16; Fritz
Zernnein, Wellrixstraße 25; I . Birck, Roonstr. 12;
Iwl,. Conrad,, Wald str. 38 iGcnicindc Biebrich):
I . Diehl, Wilheimnr. 22; K. Erb. Adclheidstr. 76;
W Hartinann, Hellninndstraße 17; Th. Hcndrich,
^ambachthal1; K. Henk, Große Burgstraße 17;E. Hofheiuz, Platlcrstr. 102; CI. Jh !, Waldstr. 63
(Geui. Biebrich): H. Kilian, Eleonocenstr. 3;
F. Klitz, Rhcinstraße 79; A. F. Kncfeli, Lang,
gaste 45; PH. Krauß, Aibrechtstraßc 36; I .Losem,
Riehl,traue2; K.Lotz, Herdcrstraßc8; C. Menzel,
Lahnstraßc1»; F. A. Müller, Adelheidstraßc 32;
V. Schicker, Moriystr. 50; H. Schindling. Ncn-
gnsse1; A. Sommer, Uorkstr. 11; O. Unkel buch,
«chwalbacherstraße71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpadl, Weberqassc 45/47; Ehr. Wehers-
hänser, Kassirer, Schlachthaus; Hcĥ Zboralski.
Ronierberg 2/4.

Gesfeniliche Fernsprechsteilen
befinden sich bei», Telegrapheuamt(Telcaranim-
AunahniesteUe), Rheinstraße 25, beim Postamt 2.
Schützenhofstraßc3, beim Postamt 3, Wellritz,
straßc 45, und beim Postamt 4, Taunusstr. 1
(Berliner Hos). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von9 Uhr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenanitbis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn-und Feiertagen sind die Fernsvrechstellei,
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Dic
Gebühr für ein Gespräch mit Tbeilnehmern des
Stadtserniprechnetzes bis zur Dauer von 3 Min.
betrügt 10 Pf. Im Verkehr mit Tdcilncümcrn
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) betrügt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von3 Minuten je nach der Entfernung 20.
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu konnnen noch 25 Pf.
Eiibotengcbühr, sofern die verlangte Person zur
öffentliche» Sprechstclle geholt werde» muß. Für
ein dringendes Gespräch ivird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orten sind zum Sprechvcrkehr znge-
lasscn: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnlicher Dreiminutcngespräch3 Mk., für ein
dringende« Gespräch9 Mk.

TrregVktmm-Ge îiijre».
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nack Italien.
Nnwnnlen, Schweden, Norwegen, Großbritaunien
ii. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land. Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bnlgarien»nd Ost-Rnmelien
20Pf. Rach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Nialta ti. Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Niindestbrtrag
für ein gewöhnliches Tklegrainm im Verkehr mit
Großbritannieo vni» Jlland 80 Pf., tut übrigen
Verkehr 50 Pf. Für rin dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhiilicheilTele-
irannn« erhoben. Für Stadtieltgraminc beträgt
>ie Worttaxc3 Pf., die Ründestgebühr 30 Pf

Elieimlaiupfscliifffahrt.
Kölnische mul Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Sclmellfalnt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.26
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 0.20 und 6.35 (Giiterscliiff) bis
Bingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10 20
bis Düsseldorf und Itotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgnsso 20. Telephon 2364. F307

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt "
August Wald manu.

Im Anschlüsse an dio Wiesbadener StrassenDani
(alle 7‘/*Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 9°o 10°°+ ll <x>12̂ -f
loa 2QP3°° 400 500  ßoo 700  goo 900 *,

A11 und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhol
je 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: M° 9®-j- 1900  li &O-f-
1200  loo 203 300 400 500 600 7208äo*.

A11 und ab Station Kaiserstrasse-Ceutralbahnhof
je 5 Minuten später.

T Nur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.
Sonn- und Feiertags ausserdem Fvtratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
•lliebvstrasse 21.) F308

D. „Afrika“ von Montevideo nach Hamburg,
12. Juni von St. Vincent. D. „Arcadia“ 7. Juni
in Taku. D. „Artemisia“ von Philadelphia,
13. Juni 1 Uhr Nachts in Hamburg. D. „Alesia“
13. Juni von Tsingtau nach Taku. D. „Alexan¬
dria“ von Hamburg nach Ostasien, 13. Juni in
Rotterdam. 1). „Andalusia“ 13. Juni 3 UhrNm.
in Wilhelmshaven. D. „Assyria“ von Hamburg
via Halifax nach Philadelphia , 13. Juni 6 Uhr
30 Min. Km. Cuxhaven passirt. D. „Athen“
13. Juni von Rio Grande do Sul nach Buenos
Aires. D. „Australia“ lieimkehrend, 13. Juni von
Santo«. D. „Bosnia“ 12. Juni 6 Uhr Km. von
Boston nach Baltimore weiter. S.-D. „Columbia“
von Hamburg via Southampton und Cherbourg
nach Kewyorlc, 14. Juni 6 Uhr Morgens Dover
passirt. 1). „Constantia“ von Hamburg nach
Westindien, 13. Juni 7 Uhr Abends von Havre.
D. „Dacia“ von Hamburg nach dem La Pi ata,
13. Juni 11 Uhr Vm. in Antwerpen. S.-D.
„Deutschland“ 18. Juni 3 UhrNm . vonNewyork
via Plymouth und Cherbourg nach Hamburg.
D. „Francia “ von St. Thomas nach Hamburg,
14. Juni 5 Uhr 30 Min. Morgens Dover passirt.
S.-D. „Fürst Bismarck“ von Newyork nach Ham¬
burg, 13. Juni 10 Uhr Abends Dover passirt. D.
„Georgia“ 13. Juni 11 Uhr Vm. von Genua via
Neapel nach Newyork. D. „Hispania“ von Mittel¬
brasilien via Rotterdam nach Hamburg, 12. Juni
von Funchnl. 1). „Karthago“ 13. Juni in Rio'
Grande do Sul. D. „Parthia “ von Hanjburg nach
Südbrasilien, 12.Juni v.Funcpal . D. „Phoenicia“
von Newyork nach Hamburg, 13. Juni Nm. auf
der Eibe. D.-Y. „iAinzessin Victoria Luise“
13. Juni 9 Uhr 40 Mi» Vm. in Hamburg. D.
Sambia“ 12. Juni 2 XJiir Nm. in Hongkong. D,
Scotia“ 13. Juni 5 Uhr Nm. von Newyork via

Livorno nach Genua. D. „Serbia“ auf der Heim¬
eise, 13. Juni 3 Uhr Vm. Dover passirt. Dv

„Sparta“ von Hamburg naoj» Mittelbrasilien,
18. Juni 2 Uhr Nm. von Lissabon. D, „Valencia“
13. Juni in St. ’ifiomas.

Norddentscher Lloyd in Bremen«
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
8.-1). „Hohenzoilern“ nach Newyork, 12. Juni
4 Uhr Nm. l’onta Delgada passirt. S.-D. „Aller“
nach Genua, 18. Juni 5 Uhr Nm. von Neapel.
S.-D. „Lahn “ nach Newyork, 12. Juni 8 UhrNm.
in Newyork. S.-D. „Kaiser Wilhelm d. Gr.“ nach
Newyork, 12. Juni 5S4 Uhr Nm. von Cherbourg.
D. „Friedrich der Grosso“ nach Bremen, 13. Juni
3 Uhr N111. von Newyork. D. „11. H. Meier“
nach Baltimore, 13. Juni 12 Uhr Mittags Capes
Henry passirt . — Brasil- und La I’lata-Liniauz
D. 2ftch Tjsw.hmv SLtterham, Ant¬
werpen, Bremen, 12. Juni von Bahia. 11. „Trier*
nach Brasilien, 13. Juni von Lissabon. D. „Bonn“
nach La Piata , 14. Juni Que3sant passirt. —Ost-
Asicn-und Australien-Linien : D. „Prinz Heinrich“
nach Bremen, 18. Juni in Genua. D. „Bayern“
nach Ostasien, 14. Juni in Colombo. D. „Stutt¬
gart “ nach Ost-Asien, 12. Juni von Neapel; D.

König Albert“ nach Ost-Asien, 14. Juni in
Antwerpen. D. „Königsberg“ nach Bremen,
10. Juni von Port Said. D. „Wittenborg“ nach
Bremen, 8. Juni von Shanghai. D. „Nürnberg“
nach Bremen, 9. Juni von Yokohama. D. „Strass-
büvg“ nach Ost-Asien, 9. Juni in Yokohama. D.
Würzburg“ nach Ost-Asien, 9. Juni von Singa-

porc. D. „Pr.-E. Luitpold“ nach Bremen,
13. Juni in Bremerhaven. D. „Weimar“ nach
Bremen, 13. Juni in Neapel. D. „Karlsruhe“
nach Breme», 14. Juni v. Fremantle. — Truppen-
Transport-Danipfer nach China: I). „Crefeld*
nach Ost-Asien, 11. Juni in Tientsin. '

Trug Bit « erlog»er ä Scheilenkeig 'iche» tz°! Buchdruckern In Wieidodeu,
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